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B E S C H L U S S 

 
aus der 3. Sitzung 

des Sozial- und Kulturausschusses 
am Dienstag, 04.07.2023 

 
 

 
öffentliche Tagesordnungspunkte 
 

4. Antrag CDU - Bürgerbus für Grünberg VL-147/2023 
 

 
Herr Uwe Feldbusch erläutert den Antrag seiner Fraktion und bittet um Zustimmung. Es gehe ih-
nen hierbei um eine bessere Anbindung der Stadtteile. Der Bürgerbus sollte keine Konkurrenz zum 
„Kleenen Grimmicher“ darstellen. Die Kosten für dieses Projekt wären überschaubar, da der Bus 
vom Land Hessen finanziert werden würde.  
 
Stadtrat Klockemann berichtet, in der Rabenau gäbe es 17 ehrenamtliche Fahrer. Das Projekt 
würde dort sehr gut funktionieren und sie würden den Bereich Allendorf (-Lumda) ebenfalls mit an-
dienen.  
 
Ulrich Ebenhöh wirft die Frage ein, ob die Organisation eines Bürgerbusses wirklich die Aufgabe 
des Magistrats sei, oder ob dies nicht eher zur Diakonie oder dem SOFA passen würde, da es sich 
hierbei um eine ehrenamtliche Aufgabe handeln würde. Er fragt, ob man den Antrag nicht noch 
einmal zurückstellen solle und der Magistrat Gespräche mit dem Ehrenamtsbeauftragten führen 
solle.  
 
Im Ausschuss wird angeregt, dem Antrag noch einen vierten Punkt beizufügen: das Konzept zum 
Bürgerbus solle nach der Ausarbeitung noch einmal der Stadtverordnetenversammlung und den 
Ausschüssen vorgelegt werden.  
 
Weiterhin kam die Frage auf, in wie weit vom Magistrat ein breit aufgestellter Fahrerpool zusam-
mengestellt werden könnte.   
 
Bürgermeister Schlosser schlägt vor, den Beschlussvorschlag in einem Prüfauftrag umzuändern: 
Punkt 1 solle umformuliert werden: Der Magistrat solle zuerst einmal prüfen, ob sich ein Pool aus 
verschiedenen Fahrern zusammenstellen lasse. Punkt 2 und 3 des ursprünglichen Beschlussvor-
schlages werden gestrichen. Dafür wird ein neuer Punkt 4 ergänzt. Der Ausschuss ist sich über 
diese Abänderung einig.  
 
Beschluss: 
1. Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob ein Fahrerpool aus ehrenamtlichen Fahrern für 
    den Betrieb eines bedarfsmäßig fahrenden Bürgerbuses gebildet werden kann.  
2. Der Magistrat wird beauftragt, das ausgearbeitete Konzept zum Bürgerbus nach Fertig- 
    stellung den Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung erneut zur Beratung  
    und Beschlussfassung vorzulegen.   
 
Abstimmungsergebnis: 
11 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
 




